
KOORDINIERUNGSSTELLE GEWERKSCHAFTLICHER ARBEITSLOSENGRUPPEN • MÄRKISCHES UFER 28 • 10179 BERLIN • TEL. 0 30 /8 68 76 70 - O, FAX -21 • WWW.ERWERBSLOS.DE  SEITE 3

Wohnung in Gefahr:

Wenn der blaue Brief
kommt ...

Haben Sie auch schon wie viele
andere Bezieher von ALG II einen
„blauen Brief“ bekommen? Eine so
genannte Belehrung zu den Unter-
kunftskosten, in denen steht, ihre
Miete oder die Heizkosten seien zu
hoch?  Diese blauen Briefe machen
vielen Arbeitslosen Angst: Erst geht
der Arbeitsplatz verloren. Dann folgt
der Absturz ins ALG II, von dem nie-
mand leben kann. Und schließlich
ist auch noch die Wohnung in Ge-
fahr. Ein Irrsinn: Angeblich geht es
doch darum, Erwerbslose wieder in
Arbeit zu bringen. Dazu ist es kon-
traproduktiv, ihnen den Boden un-
ter den Füßen wegzuziehen und die
bisherige Wohnung zu nehmen.

Welche Leistungen für Miete
und Heizung stehen Ihnen laut Ge-
setz zu? Was können Sie tun, um
ihre Wohnung zu behalten, wenn
das Amt meint, sie sei zu teuer?

Was steht
Ihnen zu?

Das Amt muss Ihnen ihre tat-
sächlichen Miet- und Heizkosten in
voller Höhe zahlen. Aber nur, soweit
diese „angemessen“ sind. Was an-
gemessen ist, wird jeweils vor Ort
festgelegt: Die Städte und Gemein-
den bestimmen, wie groß eine
Wohnung höchstens sein darf und
was ein Quadratmeter maximal
kosten darf. Diese Obergrenzen
sind aber nur dann rechtens, wenn
auch tatsächlich Wohnungen zu die-
sen Preisen vor Ort zu bekommen
sind.

Wenn das Amt ihre Wohnung für
zu teuer hält, dann werden Sie auf-
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gefordert, die Kosten zu senken:
z.B. indem Sie ein Zimmer unterver-
mieten oder in eine billigere Woh-
nung umziehen.

Allerdings muss das Amt erst
einmal auch unangemessen hohe
Kosten weiter zahlen, solange es
Ihnen nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist, die Kosten zu senken –
im Regelfall aber längstens für
sechs Monate.

Wichtig: Die sechs Monate sind
leider keine sichere Bank, die Ihnen
auf jeden Fall zustehen. Es ist nur
die maximale Übergangsfrist im Re-
gelfall. Das Amt kann Sie auch
vorher schon auffordern, Kosten zu
senken und entsprechende Nach-
weise für Ihre Bemühungen verlan-
gen.

Wenn es hart auf hart kommt,
kann Sie niemand zwingend, umzu-
ziehen. Sie haben einen Rechtsan-
spruch darauf, zumindest die ange-
messenen Miet- und Heizkosten zu
bekommen. Allerdings wird dies
vielen ALG-II-Beziehern nichts nüt-
zen, weil das Geld fehlt, den Unter-
schiedsbetrag zu den tatsächlichen
Kosten selbst zuzuschießen.

Was
können
Sie
tun?

Wenn das Amt Ihnen mitteilt,
Ihre Wohnung sei zu teuer oder Sie
sogar schon auffordert, die Kosten
zu senken, dann sollten Sie drei Din-
ge prüfen.

Nur das Ergebnis zählt!

Entscheidend für die angemes-
senen Kosten ist der Mietpreis
insgesamt und nicht die einzelnen
Faktoren wie Wohnungsgröße und

Quadratmeterpreis. Nur die Heiz-
kosten sind gesondert zu betrach-
ten.
Beispiel: In Musterstadt gelten fol-
gende Obergrenzen für eine Paar
mit Kind: maximale Wohnungsflä-
che: 75 Quadratmeter, maximaler
Quadratmeterpreis: 5 E (Kaltmiete
ohne Betriebs- und Nebenkosten).
Familie Mustermann zahlt aber 6 E
pro Quadratmeter für ihre 60 Qua-
dratmeter große Wohnung.

Obwohl der Quadratmeterpreis
„zu teuer“ ist, darf das Amt den
Mustermanns keine Probleme ma-
chen. Denn sie zahlen unterm Strich
mit 360 E weniger als die erlaubten
375 E (= 75 qm mal 5 E).

Der Einzelfall
zählt!

Viele Ämter gehen nach „Sche-
ma F“ vor und verschicken automa-
tisch blaue Briefe, wenn die Ober-
grenzen für die angemessenen Kos-
ten überschritten werden. Das ist
nicht zulässig. Vielmehr sind die
Ämter gesetzlich verpflichtet, die
Besonderheit des Einzelfalls zu prü-
fen. Entscheidend sind also ihre
ganz persönlichen Lebensverhält-
nisse. So gibt es gute Gründe, wa-
rum Menschen eine größere Woh-
nung brauchen oder ihnen auch
höhere Unterkunftskosten zuste-
hen.
Beispiele:
• Schwangerschaft (zusätzlicher
Raum für das Kind)
• Im Haushalt lebt ein behinder-
ter Mensch (behindertengerechtes
Wohnen)
• Eine Person ist selbständig oder
freiberuflich tätig und benötigt dafür
ein Arbeitszimmer.

„Unangemessen hohe“ Kosten
können auch gerechtfertigt sein,
um Menschen (schneller) mit nor-
malem Wohnraum zu versorgen
(z.B. Bewohnerinnen von Frauen-
häusern, von Gewalt bedrohte Frau-
en, Wohnungslose aus Notunter-
künften).
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Auch bei der Prüfung der Heiz-
kosten müssen die persönlichen
Verhältnisse berücksichtigt werden.
Hier können Sie gegebenenfalls
vorbringen, dass ihre Wohnung
schlecht isoliert ist (z.B. Einfachver-
glasung) oder viele Außenwände
hat und Sie deshalb die Heizkosten
nicht senken können.

Ausnahmen
sind möglich!

Wurden ihre persönlichen Ver-
hältnisse richtig berücksichtigt und
trotzdem ist ihre Miete zu hoch?
Dann sollten Sie überlegen, ob es
Gründe dafür gibt, dass Ihnen eine
Kostensenkung und vor allem ein
Umzug nicht zugemutet werden
kann. Denn Ausnahmen von der
Sechs-Monats-Frist sind möglich:
Unter Umständen muss das Amt
Ihre „unangemessen hohen“ Kos-
ten auch länger zahlen. Solche Aus-
nahmefälle können z.B. sein:
• im Haushalt lebt eine ältere Per-

son (etwa über 60 Jahre),
• bei Schwangerschaft,
• bei Krankheit oder Behinde-

rung,
• wenn (durch einen Umzug) die

Aufnahme oder Fortführung ei-
ner Erwerbstätigkeit oder Qua-
lifizierungsmaßnahme wesent-
lich erschwert würde,

• wenn – insbesondere bei Allein-
erziehenden – die Kinderbetreu-
ung gefährdet würde (Betreu-
ungspersonen in der Nachbar-
schaft, Entfernung zur Kita / Kin-
dergarten),

• wenn ein Schulwechsel er-
zwungen würde,

• wenn ihre Kosten nur geringfü-
gig die Obergrenze übersteigt
und die mögliche Ersparnis in
keinem Verhältnis zu einem
Umzug steht,

• wenn im Haushalt kürzlich ein
Todesfall eingetreten ist.

Rechtliche Gegenwehr -
Wie ist das Verfahren?

Wenn Sie sich gegen die Auffor-
derung zur Senkung der Miet- oder
Heizkosten und damit verbundener
Leistungskürzungen wehren wol-
len, dann sollten Sie folgendes be-
achten:
Fall 1: Das Amt belehrt Sie über die
angemessen Miet- und Heizkosten
am Ort. Es teilt Ihnen mit, dass Ihre
Kosten unangemessen sind und for-
dert Sie auf, die Kosten auf einen
bestimmten Betrag zu senken.
Gleichzeitig werden Sie zu einer
Stellungnahme aufgefordert.
• Nutzen Sie die Stellungnahme: Le-
gen Sie die Gründe dar, warum in
Ihrem persönlichen Einzelfall die
Kosten doch angemessen sind be-
ziehungsweise warum Ihnen eine
Kostensenkung und vor allem ein
Umzug nicht zugemutet werden
kann. Wenn Sie diese Stellungnah-
me bei einem persönlichen Ge-
spräch auf dem Amt abgeben, dann
können Sie eine Person Ihres Ver-
trauens – einen Beistand – mitneh-
men.
Fall 2 (verschärfte Variante): Das
Amt fordert Sie auf, Ihre Kosten zu
senken. Es nennt einen Termin, zu
dem Sie Nachweise über Ihre Be-
mühungen vorlegen müssen. Das
Amt droht zudem an, bei fehlenden
Nachweisen ab dem genannten
Termin nur noch die angemessenen
Kosten zu zahlen.
• Warten Sie nicht bis die Frist ab-
läuft, sondern werden Sie aktiv: Be-
antragen Sie, dass Ihnen dauerhaft
die tatsächlichen Kosten gezahlt

werden. Begründen Sie den Antrag
mit ihrer persönlichen Situation: mit
einem besonderen Bedarf oder da-
mit, dass eine Kostensenkung / ein
Umzug nicht zumutbar ist.
Fall 3: Bei Ihnen liegen keine be-
sonderen Umstände und Gründe
vor, die Sie davor schützen, ihre
Kosten senken zu müssen. Das
Amt verlangt entsprechende Nach-
weise über Ihre Bemühungen.
• Klären Sie mit dem Amt konkret,
welche Bemühungen von Ihnen er-
wartet werden und wie Sie diese
nachweisen sollen. Mit den Nach-
weisen können Sie ggf. belegen,
dass Sie keine billigere Wohnung
bekommen können.
Fall 4: Sie bekommen einen Kür-
zungs-Bescheid. Darin steht, dass
Sie ab einem bestimmten Termin
nur noch die angemessenen Miet-
und Heizkosten erhalten.
• Legen Sie Widerspruch ein, wenn
Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit
des Bescheids haben.

Wichtig: Zusätzlich müssen Sie
unbedingt einen „Antrag auf Aus-
setzung der sofortigen Vollziehung“
stellen. Mit einem solchen „Ausset-
zungsantrag“ können Sie erreichen,
dass Sie vorläufig ihre Leistungen
weiter erhalten, bis über die Sache
endgültig entschieden ist.

Falls ihr Widerspruch abgelehnt
wird, sollten Sie auch eine Klage
vorm Sozialgericht nicht scheuen:
Es entstehen keine Gerichtskosten
und in den ersten beiden Instanzen
ist ein Anwalt nicht zwingend erfor-
derlich. Die Gerichte müssen den
Sachverhalt von Amts wegen auf-
klären.

Lassen Sie sich aber – bevor Sie
klagen – von einer örtlichen Bera-
tungsstelle oder ihrer Gewerkschaft
beraten.

Beispiel-Texte für einen Wider-
spruch und „Aussetzungsan-
trag“ stehen im Internet unter
www.erwerbslos.de.


